
Richtlinie über die Gewährung von Zuschüssen aus Mitteln des Europäischen Schul
obst- und -gemüseprogramms und des Freistaats Thüringen zur Förderung des Ver
zehrs von Obst und Gemüse an Thüringer Grund-, Gemeinschafts- und Förderschulen 
(RL-SOP) vom 28. November 2014 

1. Zuwendungszweck, Rechtsgrundlage 

1.1 Zweck der Förderung ist der Verzehr von Obst und Gemüse durch Schulkinder, um 
den Anteil dieser Erzeugnisse an der Ernährung von Kindern in der Phase, in der ihre 
Essgewohnheiten geprägt werden, nachhaltig zu erhöhen. Des Weiteren sollen mit der 
Förderung die Ziele der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), insbesondere die Verbes
serung der Verteilung landwirtschaftlicher Erzeugnisse erreicht werden. 

1.2 Rechtsgrundlage hierfür sind die Rechtsakte des Rates und der Kommission der Euro-
päischen Gemeinschaft, die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013, insb. Art. 23 ff. des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates über eine gemeinsame Marktorganisation für 
landwirtschaftliche Erzeugnisse, Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 1370/2013 des Rates 
mit Maßnahmen zur Festsetzung bestimmter Beihilfen und Erstattungen im Zusam
menhang mit der gemeinsamen Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse, 
die Verordnung (EG) Nr. 288/2009 der Kommission zur Gewährung einer Gemein
schaftsbeihilfe für die Abgabe von Obst und Gemüse, verarbeitetem Obst und Gemüse 
sowie von Bananenerzeugnissen an Kinder in schulischen Einrichtungen im Rahmen 
eines Schulobstprogramms, der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 221/2014 der 
Kommission zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 288/2009 hinsichtlich der Fest
setzungen der Richtwerte für die Zuweisung der Beihilfe im Rahmen des Schulobst-
und Gemüseprogramms, der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 500/2014 der Kommis
sion zur Ergänzung der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments 
und des Rates durch die Veränderung der Verordnung (EG) Nr. 288/2009 der Kom
mission hinsichtlich der Gewährung einer Beihilfe für flankierende Maßnahmen im 
Rahmen eines Schulobst- und Gemüseprogramms sowie des Ersten Gesetzes zur Än-
derung des Schulobstgesetzes vom 24. März 2014, B G B l . I Nr. 11/2014. 

Das Land und die Europäische Union gewähren nach Maßgabe dieser Richtlinie, der 
§§23 und 44 Thüringer Landeshaushaltsordnung (ThürLHO) und den dazu erlassenen 
Verwaltungsvorschriften (VV) sowie des Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetzes 
(ThürVwVfG) in der jeweils gültigen Fassung finanzielle Zuwendungen für die Abga
be von frischen Obst und Gemüse an Kinder. 

1.3 Zielerreichungskontrolle 

1.3.1 Die wesentlichen Umsetzungs- und Zielerreichungskontrollen werden durch die schlä
gigen Bestimmungen der EU-Verordnungen geregelt. Dazu gehören insbesondere 
# Artikel 10 bis 13 der Verordnung (EG) Nr. 288/2009 der Kommission hinsichtlich 

der Gewährung einer Gemeinschaftsbeihilfe für die Abgabe von Obst und Gemü
se sowie von Bananenerzeugnissen an Kinder in schulischen Einrichtungen im 
Rahmen eines Schulobstprogramms, 

• Delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 24 Absatz 2 Buchstabe c) der Verordnung 
(EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über eine ge
meinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse bezüglich der 
Überwachung und Bewertung des EU-Schulobst- und Gemüseprogramms. 



1.3.2 Zur Überprüfung der Erreichung der Ziele der E U - und der Landesförderung nach Nr. 
1.1 dieser Richtlinie werden auf Landesebene folgende Indikatoren festgelegt: 

a) Anzahl ausgereichter Portionen an Obst und Gemüse je Schuljahr, 
b) Anzahl der teilnehmenden Schulen am EU-Schulobst- und -gemüseprogramm 

je Schuljahr, 
c) Anzahl der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler am EU-Schulobst- und 

-gemüseprogramm je Schuljahr. 

1.3.3 Die Fördermaßnahmen werden durch den Zuwendungsempfänger einer Zielerrei
chungskontrolle (Controlling) gemäß der Verwaltungsvorschriften zu § 23 ThürLHO 
unterzogen. 

1.4 Ein Anspruch des Antragstellers auf Gewährung der Zuwendung besteht nicht.Viel-
mehr entscheidet die Bewilligungsbehörde auf Grund ihres pflichtgemäßen E 
im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel. 

2. Gegenstand der Förderung 

2.1 Förderfahig sind die Abgabe von frischem Gbst und Gemüse sowie Bananen an Schü
lerinnen und Schüler an Grund-^Gemeinschafts-und Förderschulen der Klassenstufen 
1 b i s4 inFhür ingen sowie die damit zusammenhängenden Kosten für Logistik und 
Verteilung. In die Förderung können auch genussfertig portionierte und/o 
Ghst-und Gemüseerzeugnisse einbezogen werden. OieVerteiiung von Ghst-und Ge
müsesäften ist nicht forderfahig. 

2.2 Förderfahig sind Kosten für die G ^ 
flankierende Maßnahmen gemäß Artikel 23 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 
1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates über eine gemeinsame Markt
organisation für landwirtschaftlicheErzeugnisse, soweit diese durchdas Fhüringer 
Ministerium für Soziales, Familie und Gesundheit verantwortet oder veranlasst wer
den. 

3. Znwcndnngscmpfangcr 

3.1 Zuwendungsempfanger für die Förderung gemäß Nr. 2.1 sind die in Artikel^Ahsatz2 
Buchstabeb)derVerordnung(EG)Nr. 288/2009 genannten Schulträger. 

3.2 Zuwendungsempfanger für die Förderung gemäß Nr. 2.2 sind Körperschaften des öf^ 
fentlichen Rechts sowie sonstige juristische und natürliche Personen. 

4. Zuwendungsvoraussetzungen 

Die Zuwendung kann gewährt werden, wenn: 

4.1 der Zuwendungsempfänger schriftlich im Zulassungsantrag erklärt, die Zulassungsvo
raussetzungen gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 288/2009 zu erfüllen, 
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4.2 derzuwendungsempfanger eine regelmäßigen^ 
nelm^enden Schulen für die Dauer eines Sc^^ 
jahres)sicherstellt, 

4.3 eine Versorgung mit Gbstund/oder Gemüse proteilnelm^enderSchülerinoder teil
nehmendem Schüler gewährleistet wird, 

4.4 für dieVersorgung der Schülerinnen und Schüler nur Gbst-und Gemüsearten entspre
chend demVerzeichnis in An lage lzu dieser Richtlinie verwendet werden, 

4.5 die forderfahigen Erzeugnisse von handelsüblicher Qualität sind und durch die E i ^ ^ 
ranten die einschlägigen Vermarktungsnormen und Hygieneanfbrderungen erfüllt 
werden, 

4.^ der Belieferung der Schulen ein schriftlicher Liefervertrag zu Grunde liegt und 

4.7 die an dem Schulobst-undGemüseprogran^teilnelm^enden Schulen ftankieren^ 
Maßnalmien im Sinne von Artikel 23 Absatz2der Verordnung (EU) Nr. 1 3 0 8 ^ 
undwei tereMaßnalm^enzurPubl iz i tä tdesEU-Schulobst -undGemüseprogran^s 
durchführen. Hierzu zählt die Pfticht der Schule, mit einem Poster auf d i eLe i lna l^ 
am EU-Schulobst-und Gemüseprogramm hinzuweisen. 

^ Art und Umfang (Höhe der Zuwendung) 

5.1 Finanzierungsart-und/-form 

5.1.1 Die Zuwendung nach Nr. 2.1 wird nach denVorschriften über die Projektforderung im 
Wege eines Festbetrages als nicht rückzahlbarer Zuschuss gewäln^. Eine Finanzie^^^ 
über die tatsächlichenAusgabenhinaus ist nicht möglich. 

5.1.2 Die Finanzierung nach Nr. 2.2 der Richtlinie erfolgt als Projekte 

a) Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Überwachung und Bewertung a l s V o ^ 
finanzierung, 

b) Flankierende Maßnahmen als Anteilftnanzierung in Höhe von maximal 70 
H.derzuwendungsfahigenAusgaben. 

5.2 Bemessungsgrundlage 
Für die Zuwendungen gemäß Nr. 2.1 dieser Richtlinie werden folgende Eckwerte fest
gelegt: 
^ Die Förderung erfolgt für eine Ausgabe von Gbst und Gemüse an teilnehmenden 

Schülerinnen und Schüler ma^. zweimal in einer Schulwoche. 
^ Die Portionsgröße soll mindestenslOO Gramm betragen. 
^ Pro Portion wird eine Förderung von 0,32^gewährt. 

5.3 Die Zuwendung soll olme wichtigen Grund eine Bagatellgrenze vonlOO^nicht untere 
schreiten. 
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^ Verfahren 
Zuständig fürdasZulassungs- ,Bewll l lgungs-und Kontrollverfahren sowl^ 
Auszahlung der Mittel Ist das Thüringer Tandesverwaltungsamt, Zahlstelle 
FGFT/FTFR,Welmarplatz4, 99423 Weimar. Ole für das nachfolgendeVerf^^ 
notwendlgenFormblätter werden durch die Bewilligungsbehörde vorgegeben und st̂  
hen auf der Intemetselte des Ministeriums für Soziales, Familie und Gesundheit 
(TMSFG) unter www.thuerlnen.de/th7/tmsf^/famllle^u^end (Fink: Europäisches 
Schulobstprogramm) zurVerfügung. 

.̂1 Zulassungsverfahren 
OleZuwendungsempfanger nach 2.Imüssen vor derTellnahme am Schulobst-und 
Gemüseprogramm durch das Thüringer Tandesverwaltungsamt, Zahlstelle 
FGFT/FTFRzuglassenwerden.Ole entsprechenden Zulassungsvoraussetzungener-
gebenslchausdenArtlkeln^,7und9derVerordnung(FG) Nr. 288/2009. 
Ourch die zuständige Stelle werden die Zulassungsvoraussetzungen des Antragstellern 
geprüft und sie erlässt einen Zulassungsbescheid über die beantragte Taufzelt. 

^.2 Bewllllgungsverfahren 

Oer Antrag Ist nach Nr. 2.1 unterVerwendung der vorgegebenenFormblätter bis zum 
1.Mal für das jeweils zukünftige Schuljahr belmThürlnger Tandesverwaltungsamt, 
Zahlstelle FGFT/FTFR,Welmarplatz 4, 99423Welmarelnzurelchen. 
Weiterer Bestandteil des Antrages Ist ein Konzept, das sich an dem Teltfaden zur Um-
setzungdesFU-Schulobst-undGemüseprogramms desThürlngerMlnls ter lumfür 
Bildung, Wissenschaft und Kul tur lnder jeweils aktuellen Fassungausrichtet und 
mindestens Angaben über 
D die Zielgruppe, 
^ die zeitliche Umsetzung, 
^ dleFlanungsumsetzung, 
^ flankierende Maßnahmen, 
^ Zuständigkelten, 
D Kooperationspartner, 
^ Produkte, 
^ Kosten und Finanzierung 
enthält 

Für das Schuljahr 2014/2015 erfolgt die Antragstellung spätestens bis zum 1̂  
zember2014. 

^.3 Auszahlung 

^.3.1 Oer Antrag auf Auszahlung nach Nr. 2.1 muss spätestens am letztenTag des dritten 
Monats nach Ablauf des Zeltraums, auf dem sie sich bezieht, durch den Zuwendungs-
empfanger bei der Bewllllgungsbehörde gestellt werden. 

Ihm Ist beizufügen: 
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a) V O U den belieferten Schulen U n t e r S C h r l e b e n e B e l l e f e r u n g S n a c h w e l s e jeAbrech-
nungsmonat, aus denen die Art, Menge und der Preis der gelieferten Erzeugnisse 
hervorgehe 

b) Rechnungen im Original und Kopie sowie die Zahlungsnachweise 

6.3.2 Oie Auszahlung für Maßnahmen nach Nr. 2.2.erfolgt per MittelabrufdesZuwen-
dungsempfangers. 

6.4 Verwendungsnachweis 

6.4.1 Oer Verwendungsnachweis nach Nr. 2.1besteht aus einem zahlenmäßigen Nachweis 
inForm der von der Bewilligungsbehörde vorgegebenenFormblätter und einem Sach
bericht. OerVerwendungsnachweis für das Schuljahr ist mit dem letzten Zahlungsan-
trag bei der Bewilligungsbehörde vorzulegen. Ein Zwischennachweis gemäß Nr.6.1 
Satz2der Allgemeinen Nebenbestin^ungen für Zuwendungen zur Projektforderun^ 
(ANBest-P) ist nicht notwendig. 

6.4.2 OerVerwendungsnachweisnachNr. 2.2 für Körperschaften des öffentlichen Rechts 
besteht aus einem Sachhericht und einem zahlenmäßigen Nachweis (Nr.6.2 der A l l 
gemeinen Nehenhest in^ungenfürZuwendungenzurFrojektf^rderunganOehiets^ 
körperschaftenundZusan^enschlüssevonGebietskörperschaften(ANBest-GK)). 

6.4.3 AlsVerwendungsnachweisnachNr. 2.2 für juristische oder natürliche Personen wird 
eineinfacherVerwendungsnachweisnachNr. 6.5 ANBest-F zugelassen. Oieser be
steht aus dem Sachhericht und einem zahlenmäßigenNachweis. 
OieBewilligungsbehörde behält sicheine stichprobenhafte vertiefte Verwendungs
nachweisprüfung auf der Grundlage der Originalbelege vor. ^äln^lich sind i m W ^ 
ner Zufallsauswahl mindestenslO^der Verwendungsnachweise, die innerhalb eines 
Haushaltsjahres je Förderprogranm^ eingehen, in Höhe von mindestens 2 0 ^ 
dervolumens vertieft zu prüfen. Hinzu kon^ t eine vertiefte Prüfu^ 
Erstforderung.Weiterhin ist jederFräger, der durch Zufallsauswahl nic^ 
wurde, alle fünf^ahre zu prüfen. 

6.5 Sonstige Zuwendungsbestimmungen 

Für die Bewilligung, Auszahlungund Abrechnung der Zuwendung sowie für den 
Nachweis und die Prüfung undVerwendung und die ggf. erforderliche Aufhebung de^ 
Zuwendungsbescheides und die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die 
V V z u § 4 4 F h ü r F H O , soweit nicht in diesen Förderrichtlinien Abweichungen zuge
lassen worden sind sowie die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur 
Projektforderung(ANBest-P)bzw.den Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwen
dungen zurProjektforderunganGebietskörperschaftenundZusan^enschlüsse 
Gebietskörperschaften(ANBest-Gk). 

6.6. Prüfungsrechte 
OieBewilligungsbehörde und die zuständigen Oienststellen der Europäischen Kom
mission sind berechtigt, Bücher, Belege und sonstige Geschäftsunterlagen anzufo^ 
undzuprüfen sowie die ordnungsgemäßeVerwendung der Zuwendung durch örtliche 
Erhebungen zu prüfen oder durch Beauftragte prüfen zu lassen (§ 44 Absatzl Satz3 
FhürEHO). 
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Die Prüfungsrechte des Thüringer Rechnungshofes (§ 91 ThürLHO) sowie des Euro
päischen Rechnungshofes bleiben hiervon unberührt. 

7. Übergangsregelungen/Schlussbestimmungen 

Für die Förderung des Schuljahres 2014/2015 wird unabhängig von der Gültigkeit 
dieser Richtlinie der Antragstermin gemäß Nr. 6.2 auf den 19. Dezember 2014 festge-
legt. 

8. Inkrafttreten/Außerkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt zum 1. August 2014 in Kraft und mit Ablauf des 31. Juli 2020 
außer Kraft. 

Erfurt, denZ&fovember 2014 

Heike Taubert 

Ministerin für Soziales, Familie und Gesundheit 

A Z : 31-7026/2-2014 
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Anlage 1 - Beihilfefähige Erzeugnisse 

Beihilfefähig sind frisches Obst und Gemüse einschließlich Bananen, wobei auch 
genussfertige, stückig vorbereitete und/oder verpackte Obst- und Gemüseerzeugnisse 
einbezogen werden können. 
Um umweit- und klimabezogenen Gesichtspunkten Rechnung zu tragen, sollen gemäß 
Artikel 23 Absatz 3 der Verordnung (EU) 1308/2013 möglichst Erzeugnisse regionalen 
Ursprungs und entsprechend dem jahreszeitlichen Angebot eingesetzt werden. 

Die folgende Sortimentsliste soll als Orientierung für eine Auswahl an Obst- und 
Gemüsearten dienen. Es handelt sich um eine nicht abschließende Liste, d. h. nicht 
aufgeführte Obst- und Gemüsearten sind nicht ausgeschlossen: 

Ananas, Äpfel, Apfelsinen, Aprikosen, Bananen, Birnen, Blumenkohl, Brokkoli, Brombeeren, 
Chicoree, Clementinen, Erbsen, Erdbeeren, Feigen, Grapefruit, Gurken, Heidelbeeren, 
Himbeeren, Johannisbeeren, Kirschen, Kiwis, Kohlrabi, Mandarinen, Mango, Melonen, 
Mirabellen, Möhren, Nektarinen, Orangen, Paprika, Pfirsiche, Pflaumen, Pomelo, Radieschen, 
Rettich, Rotkohl, Salat, Schnittlauch, Sharon, Stachelbeeren, Sternfrucht, Tomaten, Trauben, 
Weintrauben, Weißkohl, Zitronen, Zucchini, Zwetschgen. 

Grundsätzlich ausgeschlossen sind die in Anhang V der Verordnung (EU) 1308/2013 
aufgeführten Erzeugnisse, d. h. Erzeugnisse mit 

- zugesetztem Zucker, 
- zugesetztem Fett, 
- zugesetztem Salz, 
- zugesetztem Süßungsmittel. 

Die Verteilung von Obst- und Gemüsesäften ist gleichfalls nicht förderfähig. 


